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& SACHVERHALT

Aufgabe 1 (Gewichtung: 45%)

a) Erläutern Sie mit Normbezug das „Legalitätsprinzip“ in Abgrenzung zu dem „Opportunitätsprinzip“.
(Gewichtung: 15%)

b) Staatsanwalt S sucht in seiner Freizeit seine Stammkneipe auf. Er bekommt mit, wie A gegenüber
einem Bekannten schildert, dass er dem B gestern „heftig in die Fresse geschlagen“ habe, um ihm
anschließend seine Uhr im Wert von 10.000 EUR abzunehmen und diese zu behalten. A präsentiert die
Uhr, die er dem B abgenommen hat und nunmehr selbst trägt, stolz gegenüber seinem Bekannten. S
erkennt zutreffend, dass das von A geschilderte Geschehen den Anfangsverdacht eines Raubes gem.
§ 249 I StGB begründet.

Ist S verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren gegen A wegen des Verdachts eines Raubes gem. § 249 I
StGB zu veranlassen? (Gewichtung: 20%)

c) Gegen A wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Raubes gem. § 249 I StGB
eingeleitet. Nach Durchführung desselben besteht ein hinreichender Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft
geht allerdings zutreffend von einem minder schweren Fall iSd § 249 II StGB aus, da sich die Gewalt-
anwendung des A – entgegen seiner Schilderung in der Kneipe – als marginal herausstellt.

Kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des zuständigen Gerichts und des Beschuldigten das
Verfahren gem. § 153 a I StPO gegen Erteilung einer Auflage, 1.000 EUR zugunsten der Staatskasse zu
zahlen, vorläufig einstellen? (Gewichtung: 10%)

Aufgabe 2 (Gewichtung: 55%)

B fährt mit seinem Auto in ausladenden Schlangenlinien unter Benutzung beider Fahrbahnen
gegen 2:00 Uhr innerhalb Kölns nach Hause. Er wird hierbei von dem Polizeibeamten P,
einer Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, beobachtet. P hält B an und spricht ihn an. In
dem Gespräch stellt P einen starken Alkoholgeruch fest. Er fragt B, ob dieser zu einer
freiwilligen Blutprobeentnahme zum Zwecke der Feststellung der Blutalkoholkonzentration
(BAK) bereit wäre. B verneint dies. Daraufhin ordnet P ohne vorhergehende Rücksprache
mit dem zuständigen Ermittlungsrichter oder Staatsanwalt, die beide im Rahmen eines Eil-
dienstes erreichbar gewesen wären, eine Blutprobeentnahme an. Die Blutprobe wird auf der
Wache durch einen Arzt lege artis vorgenommen. Ein hieraus resultierender Nachteil für die
Gesundheit des B war nicht zu befürchten. Die Analyse ergibt eine BAK von 1,5 Promille im
Tatzeitpunkt.

Auszug aus dem Gesetzentwurf vom 22.2.2017, in dem unter anderem hinsichtlich etwaiger Blutpro-
beentnahmen bei bestimmten Delikten die Streichung des Richtervorbehalts in § 81 a StPO wie folgt
begründet wurde:

„Eine vertiefte richterliche Prüfung kann aufgrund der regelmäßig hohen Eilbedürftigkeit der Anord-
nung und anhand der von der Polizei vor Ort regelmäßig nur telefonisch mitgeteilten Informationen
kaum erfolgen.“ (BT-Dr. 18/11272, 1)

a)War die Blutprobeentnahme rechtmäßig? (Gewichtung: 25%)

b) Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Vernehmung legt B ein glaubhaftes Geständnis ab. Noch vor
Abschluss des Ermittlungsverfahrens erwägt die zuständige Staatsanwaltschaft Köln, die ihren Sitz am
Amtsgericht Köln hat, die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis des B zu beantragen.

* Der Autor ist Postdoc und Habilitand am Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität zu Köln. Die Klausur
haben Prof. Dr. Dr. Frauke Rostalski und er im Sommersemester 2022 als Abschlussklausur zu ihrer gemeinsamen Vorlesung
„Strafverfahrensrecht“ an der Universität zu Köln gestellt. Im Durchschnitt wurden 6,6 Punkte erreicht. Die Nichtbestehens-
quote lag bei 25%, die Prädikatsquote bei 19,44%.
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Bei welchem Gericht kann sie einen entsprechenden Antrag stellen? – Auf § 111 a I 1 StPO wird
hingewiesen. (Gewichtung: 10%)

c) Liegen die Voraussetzungen für eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111 a I 1 StPO
vor? (Gewichtung: 20%)

& LÖSUNG

A. ZU AUFGABE 1A)

I. Das Legalitätsprinzip

Nach dem „Legalitätsprinzip“ ist die Staatsanwaltschaft grundsätzlich („soweit nicht gesetz-
lich ein anderes bestimmt ist“, vgl. § 152 II StPO) verpflichtet, jedem Anfangsverdacht
nachzugehen und bei hinreichendem Tatverdacht Anklage zu erheben, §§ 152 II, 160 I StPO,
§ 170 I StPO. Es gilt auch für die Behörden und Beamten des Polizeidienstes, vgl. § 163 I
StPO. Das „Legalitätsprinzip“ soll die Verfolgung jeder Straftat ohne Ansehen der Person
gewährleisten. Es handelt es sich um eine zwingende Konsequenz aus dem Gewaltmonopol
des Staates: Wenn allein der Staat dazu befugt ist, Straftaten zu ermitteln und zu ahnden,
bedarf es auch einer Verpflichtung zum Einschreiten. Prozessual wird das „Legalitätsprin-
zip“ durch das Klageerzwingungsverfahren gem. §§ 172 ff. StPO und materiell-rechtlich
durch den Straftatbestand der Strafvereitelung im Amt gem. § 258 a StGB abgesichert (vgl.
ausführlich zum Legalitätsprinzip Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 30. Aufl. 2022,
§ 14 Rn. 1 ff.).

II. Das Opportunitätsprinzip

Im Anwendungsbereich des „Opportunitätsprinzips“ wird das „Legalitätsprinzip“ durch-
brochen. Insbesondere die §§ 153 ff. StPO stellen „gesetzliche andere Bestimmungen“ iSd
§ 152 II StPO dar. Diese berechtigen die Strafverfolgungsbehörden aus Zweckmäßigkeits-
erwägungen zu einem Absehen von der Strafverfolgung. Auf diese Weise soll eine effektive
Strafrechtspflege abgesichert werden (vgl. ausführlich zum Opportunitätsprinzip Roxin/
Schünemann StrafVerfR, 30. Aufl. 2022, § 14 Rn. 5 ff.).

B. ZU AUFGABE 1B)

I. Ausgangspunkt: Legalitätsprinzip gem. §§ 152 II, 160 I StPO

Ausgangspunkt der Überlegungen ist das in den §§ 152 II, 160 I StPO kodifizierte Legalitäts-
prinzip. Danach ist die Staatsanwaltschaft grundsätzlich („soweit nicht gesetzlich ein anderes
bestimmt ist“, vgl. § 152 II StPO) verpflichtet, jedem Anfangsverdacht nachzugehen, §§ 152
II, 160 I StPO. Vorliegend bestanden aufgrund der Unterhaltung zwischen A und seinem
Bekannten zureichende tatsächliche Anhaltspunkte iSd § 152 II StPO für einen verfolgbaren
Raub gem. § 249 I StGB. Demnach wäre S grundsätzlich verpflichtet, gegen A ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Verdachts eines Raubes gem. § 249 I StGB zu veranlassen.

II. Einschränkung in Fällen außerdienstlicher Kenntniserlangung?

Fraglich ist allerdings, ob die Verpflichtung zum Einschreiten auch in Fällen außerdienst-
licher Kenntniserlangung gilt (vgl. zu den folgenden Ausführungen ausführlich mit jeweils
weiteren Nachweisen BVerfG NJW 2003, 1030 f.; BGH NStZ 1993, 383 f.; Murmann, Prü-
fungswissen Strafprozessrecht, 5. Aufl. 2022, Rn. 45 ff.; Roxin/Achenbach/Jäger/Heinrich,
Strafprozessrecht, 17. Aufl. 2019, S. 9 f. (Aufgabe 14); Heinrich/Reinbacher, Examinatorium
Strafprozessrecht, 3. Aufl. 2021, Problem 2 Rn. 6; Putzke/Scheinfeld/Putzke, Strafprozess-
recht, 9. Aufl. 2022, Rn. 64).

1. Ausgangspunkt: Uneingeschränkter Wortlaut der §§ 152 II, 160 I StPO

Der Wortlaut der §§ 152 II, 160 I StPO spricht zunächst für eine solche Einschreitpflicht.
Eine explizite gesetzliche Bestimmung iSd § 152 II StPO, die eine Ausnahme von dem
Legalitätsprinzip in Fällen außerdienstlicher Kenntniserlangung statuiert, existiert nicht.

2. Einschränkung durch das Recht auf Privatsphäre gem. Art. 2 I iVm Art. 1 I GG

Gegen eine solche Verpflichtung könnte indes das verfassungsrechtlich abgesicherte Recht
auf den Schutz der eigenen Privatsphäre, abgeleitet aus Art. 2 I iVm Art. 1 I GG, streiten:

keine vollständige
Überlagerung des
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